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12. bekräftigt ihre früheren Beschlüsse über die Rolle der 
Abteilung Kodifizierung im Sekretariats-Bereich Rechts
angelegenheiten sowie über die Kurzprotokolle und die 
sonstige Dokumentation der Völkerrechtskommission; 

13. bringt abermals den Wunsch zum Ausdruck, daß auch 
weiterhin in Verbindung mit den Tagungen der Völkerrechts
kommission Seminare abgehalten werden und daß immer mehr 
Teilnehmern aus Entwicklungsländern die Gelegenheit zum 
Besuch dieser Seminare gegeben wird, ruft die Staaten, die 
dazu in der Lage sind, auf, die fiir die Abhaltung der Seminare 
dringend benötigten freiwilligen Beiträge zu leisten, und 
ersucht den Generalsekretär, im Raiunen der zur Verfügung 
stehenden Mittel die Seminare mit den entsprechenden 
Diensten auszustatten, einschließlich etwa erforderlicher 
Dolmetschdienste; 

14. ersucht den Generalsekretär, der Völkerrechts
kommission das Protokoll der auf der fünfzigsten Tagung der 
Generalversammlung abgehaltenen Debatte über den Bericht 
der Kommission zusammen mit etwaigen schriftlichen 
Ausführungen, die die Delegationen im Zusammenhang mit 
ihren mündlichen Ausführungen verteilen, zur Kenntnisnahme 
zuzuleiten und entsprechend der hergebrachten Praxis eine 
nach Themen geordnete Zusammenfassung der Debatte 
erstellen und verteilen zu lassen; 

15. empfiehlt, daß die Debatte über den Bericht der 
Völkerrechtskommission auf der einundfünfzigsten Tagung 
der Generalversammlung arn 4. November 1996 beginnen soll. 

87. Plenarsitzung 
1l. Dezember 1995 

511/46. Schaffuug eines internationalen Strafgerichtshofs 

Die Generalversammlung, 

unter Hinweis auf ihre Resolution 47/33 vom 
25. November 1992, in der sie die Völkerrechtskommission 
ersucht hat, den Entwurf eines Statuts für einen internationalen 
Strafgerichtshof auszuarbeiten, 

sowie unter Hinweis auf ihre Resolution 48/31 vom 
9. Dezember 1993, in der sie die Völkerrechtskommission 
ersucht hat, ihre Arbeit an der Frage des Entwurfs eines Statuts 
eines internationalen Strafgerichtshofs fortzusetzen, mit dem 
Ziel, möglichst bis zur sechsundvierzigsten Tagung der 
Kommission im Jahr 1994 einen Entwurf eines Statnts für 
einen solchen Gerichtshof auszuarbeiten, 

ferner unter Hinweis darauf, daß die Völkerrechtskommis
sion auf ihrer sechsundvierzigsten Tagung den Entwurf eines 
Statuts fiir einen internationalen Strafgerichtshof" verabschie
det und beschlossen hat, die Einberufung einer internationalen 
Bevollmächtigtenkonferenz zu empfehlen, mit dem Auftrag, 
den Entwurf des Statuts zu prüfen und ein Übereinkommen 
über die Schaffung eines internationalen Strafgerichtshofs zu 
schließen13 

! 

12 Ebd, Neunundvierzigste Tagung, Beilage 10 (A/49/1O), Ziffer 91. 
13 Ebd .• Ziffer 90, 

unter Hinweis auf ihre Resolution 49/53 vom 9. Dezember 
1994, in der sie beschlossen hat, einen allen Mitgliedstaaten 
der Vereinten Nationen oder Mitgliedern der Sonderorganisa
tionen offensrehenden Ad-hoc-Ausschuß einzusetzen, mit dem 
Auftrag, die wichtigsten Sach- und Verwaltungsfragen, die 
sich aus dem von der Völkerrechtskommission ausgearbeiteten 
Statutsentwurf ergeben, zu prüfen und sich im Lichte dieser 
Prüfung mit den Vorkehrungen für die Einberufung einer 
internationalen Bevollmächtigtenkonferenz zu befassen, 

feststellend, daß der Ad-hoc-Ausschuß für die Schaffung 
eines internationalen Strafgerichtshofs im Verlauf seiner 
Tagungen zur Überprüfung der wichtigsten Sach- und Ver
waltungsfragen, die sich aus dem von der Völkerrechts
kommission ausgearbeiteten Statutsentwurf ergeben, beträcht
liche Fortschritte erzielt hat, 

sowie feststellend, daß die arn Ad-hoc-Ausschuß beteiligten 
Staaten nach wie vor unterschiedliche Auffassungen über die 
wichtigsten Sach- und Verwaltungsfragen haben, die sich aus 
dem von der Völkerrechtskommission ausgearbeiteten Statuts
entwurf ergeben, und daß daher weitere Erörterungen zur 
Herbeiführung eines künftigen Konsenses über die genannten 
Fragen erforderlich sind, 

ferner feststellend, daß der Ad-hoc-Ausschuß die Auf
fassung vertritt, daß diese Fragen arn wirksamsten angegangen 
werden können, indem weitere Erörterungen mit der Aus
arbeitung VOn Texten verbunden werden, mit dem Ziel, als 
nächsten Schritt auf dem Weg zur Prüfung der Frage durch 
eine Bevollmächtigtenkonferenz den konsolidierten Text eines 
Übereinkonunens über die Schaffung eines internationalen 
Strafgerichtshofs zu erstellen, 

feststellend. daß der Ad-hoc-Ausschuß empfiehlt, die 
Generalversammlung möge sich angesichts des Interesses der 
internationalen Gemeinschaft an der Schaffung eines interna
tionalen Strafgerichtshofs mit der Planung der künftigen Arbeit 
befassen, damit diese bald zum Abschluß gebracht werden 
kann, 

sowie feststellend, daß der Ad-hoc-Ausschuß im Interesse 
der Universalität die Mitwirkung einer möglichst großen Zahl 
von Staaren an seiner künftigen Arbeit befürwortet, 

mit dem Ausdruck ihres tiefempfundenen Dankes für das 
neuerliche Angebot der Regierung Italiens, eine Konferenz 
über die Schaffung eines internationalen Strafgerichtshofs 
auszurichten, 

1. nimmt Kenntnis von dem Bericht des Ad-hoc-Aus
schusses fiir die Schaffung eines internationalen Strafgerichts
hofs", einschließlich der darin enthaltenen Empfehlungen, und 
dankt dem Ad-hoc-Ausschuß für die von ihm geleistete 
nützliche Arbeit; 

2. beschließt, einen Vorbereitungsausschuß einzurichten, 
der allen Mitgliedstaaten der Vereinten Nationen oder Mit
gliedern der Sonderorganisationen oder der Internationalen 
Atomenergie-Organisation offensteht, mit dem Auftrag, die 

14 EM .• Fiinftigste ,Tagung, Beilage 22 (A/S0I22). 
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wichtigsten Sach- und Verwaltungsfragen, die sich aus dem 
von der Völkerrechtskommission ausgearbeiteten Statutsen
wurf ergeben, weiter zu prüfen und unter Berücksichtigung der 
im Verlauf der Sitzungen zum Ausdruck gebrachten unter
schiedlichen Auffassungen Texte auszuarbeiten, mit dem Ziel, 
als nächsten Schritt auf dem Weg zur Prüfung der Frage durch 
eine Bevollmächtigtenkonferenz einen weithin annehmbaren 
konsolidierten Text eines Übereinkommens über die Schaffung 
eines internationalen Strafgerichtshofs zu erstellen, und 
beschließt außerdem, daß sich die Arbeit des Vorbereitungs
ausschusses auf den von der Völkerrechtskommission ausge
arbeiteten Statutsentwurf stützen und den Bericht des Ad-hoc
Ausschusses sowie die von den Staaten dem Generalsekretär 
vorgelegten schriftlichen Stellungnahmen zum Entwurf des 
Statuts für einen internationalen Strafgerichtshof nach Ziffer 
4 der Resolntion 49/53 der Generalversammlung" und 
gegebenenfalls die Beiträge zuständiger Organisationen 
berücksichtigen soll; 

3. beschließt außerdem, daß der Vorbereitungsausschuß 
vom 25. März bis 12. April und vom 12. bis 30. August 1996 
zusammentreten und der Generalversammlung zu Beginn ihrer 
einundfünfzigsten Tagung seinen Bericht vorlegen wird, und 
ersucht den Generalsekretär, dem Vorbereitungsausschuß die 
für seine Arbeit erforderlichen Einrichtungen zur Verfügung 
zu stellen; 

4. fordert nachdrücklich die Teilnaluue einer möglichst 
großen Zahl von Staaten an dem Vorbereitungsausschuß, mit 
dem Ziel, universale Unterstützung für einen internationalen 
Strafgerichtshof zu fördern; 

5. beschließtferner, den Punkt "Schaffung eines inter
nationalen Strafgerichtshofs " in die vorläufige Tagesordnung 
ihrer einundfünfzigsten Tagung aufzunehmen, um den Bericht 
des Vorbereitungsausschusses zu prüfen und im Lichte des 
Berichts einen Beschluß über die Einberufung einer interna
tionalen Bevollmächtigtenkonferenz zur Fertigstellung und 
Verabschiedung eines Übereinkommens über die Schaffung 
eines internationalen Strafgerichtshofs sowie über den Zeit
punkt und die Dauer dieser Konferenz zu fassen. 

87. Plenarsitzung 
11. Dezember 1995 

50/47, Bericht der Kommission der Vereinten Nationen 
für internationales Handelsrecht über ihre acht
undzwanzigste Thgung 

Die Generalversammlung, 

unter Hinweis auf ihre Resolution 2205 (XXI) vom 
17. Dezember 1966, mit der sie die Kommission der Vereinten 
Nationen für internationales Handelsrecht geschaffen hat, mit 
dem Auftrag, die fortschreitende Harmonisierung und Verein
heitlichung des internationalen Handelsrechts zu fördern und 
dabei die Interessen aller Völker, insbesondere der Völker der 
Entwicklungsländer, an einem erheblichen Ausbau des inter
nationalen Handels zu berücksichtigen, 

15 A/AC.244/1 und Add. 1-4. 

in Bekräftigung ihrer Oberzeugung , daß die fortschreitende 
Harmonisierung und Vereinheitlichung des internationalen 
Handelsrechts durch den Abbau oder die Beseitigung recht
licher Hindernisse für den internationalen Handelsverkehr, ins
besondere soweit diese die Entwicklungsländer betreffen, 
einen bedeutenden Beitrag zur weltweiten wirtschaftlichen Zu
sammenarbeit zwischen aUen Staaten auf der Grundlage der 
Gleichberechtigung, der Gerechtigkeit und des gemeinsamen 
Interesses sowie zur Beseitigung der Diskriminierung im 
internationalen Handel und dadurch zum Wohl aller Völker 
leisten würde, 

betonend, wie wichtig es ist, daß Staaten jedes wirtschaft
lichen Entwicklungsstandes und unterschiedlicher Rechts
systeme an dem Prozeß der Harmonisierung und Verein
heitlichung des internationalen Handelsrechts teilnehmen, 

nach Behandlung des Berichts der Kommission der Ver
einten Nationen für internationales Handelsrecht über ihre 
achtundzwanzigste Tagung l

', 

im Hinblick auf den wertvollen Beitrag, den die Kommis
sion im Rahmen der Völkerrechts dekade der Vereinten Natio
nen leisten wird, insbesondere was die Verbreitung des inter
nationalen Handelsrechts betrifft, 

besorgt darüber, daß an den Tagungen der Kommission 
und insbesondere ihrer Arbeitsgruppen in den letzten Jaluen 
verhältnismäßig wenige Sachverständige aus den Entwick
lungsländern teilgenommen haben, was teilweise darauf zu
rückzuführen ist, daß nicht genügend Mittel zur Finanzierung 
der Reisekosten dieser Sachverständigen vorhanden sind, 

nach Behandlung des Berichts des Generalsekretärs 17, 

sowie besorgt darüber, daß in Anbetracht der Knappheit der 
zur Verfügung stehenden personellen und finanziellen Res
sourcen dem Bedarf und Interesse an dem Ausbildungs- und 
Hilfsprogramm der Kommission nur zum Teil entsprochen 
werden kann, sowie darüber, daß das Arbeitsvolumen des 
Sekretariats im Zusammenhang mit der Rechtsprechung auf
grund der von der Kommission der Vereinten Nationen für 
internationales Handelsrecht verabschiedeten .Rechtsakre auf 
dem Gebiet des internationalen Handelsrechts mit der Zu
nahme der Zahl der gerichtlichen Entscheidungen und der 
Schiedssprüche beträchtlich ansteigen wird, 

1. nimmt mit Genugtuung Kenntnis von dem Bericht der 
Kommission der Vereinten Nationen für internationales Han
delsrecht über ihre achtundzwanzigste Tagung; 

2. nimmt mit Genugtuung Kenntnis von der Fertig
stellung und Verabschiedung des Entwurfs eines Überein
kommens über unabhängige Garantien und Stand-by Letters of 
Creditls; 

16 Offizielles Protokoll der Generalversammlung, FUnfr.igste Tagung, 
Beilage 17 (A/SOII7). 

" A/SO/434. 
18 OffIZielles Protokoll der Generalversammlung, Fünfzigste Tagung, 

Beilage 17 (A/SOII7), Anhang I. 




